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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2022/BAS/020
öffentlich
28.09.2022
Herr R. Jennerjahn
Herr R. Jennerjahn

Abwägungsbeschluss zur Satzung über den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 5 "Am Friedensplatzl" der Gemeinde Basedow

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 11.10.2022 Gemeindevertretung Basedow

Beschlussvorschlag:
Die während der Öffentlichkeits- und der Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 
Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß § 1 Abs. 7 BauGB auf der Grundlage, des in 
der Anlage beigefügten Abwägungsprotokolls abgewogen. 

Das Ergebnis der Abwägung ist auf der Grundlage von § 3 Abs. 2 BauGB den betreffenden 
Trägern öffentlicher Belange mitzuteilen. 

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV M-V
§ 1 Abs. 7 BauGB

Die Gemeindevertretung Basedow hat mit Beschluss 2021/BAS/010 vom 23.02.2022 den 
Entwurf der Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 5 „Friedensplatz“ der 
Gemeinde Basedow gebilligt und die  Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und 
Beteiligung der Nachbargemeinden beschlossen. Der Planentwurf lag vom 06.04.2021 bis 
zum 07.05.2021 im Rathaus der Stadt Malchin öffentlich aus. Außerdem wurden die 
auszulegenden Unterlagen in das Internet unter www.malchin.de eingestellt.  

Parallel hierzu erfolgte die Beteiligung der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Nachbargemeinden. 

Der Planentwurf wurde nach der öffentlichen Auslegung geändert. Der geänderte Plan-
entwurf lag auf der Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 12.10.2021 
(2021/BAS/036) vom 15.11.2021 bis zum 29.11.2021 erneut öffentlich aus. 

Außerdem wurden die von der Änderung des Planentwurfes berührten Träger öffentlicher 
Belange erneut beteiligt. 

Die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens vorgebrachten Einwände, Bedenken und 
Hinweise werden gemäß anliegendem Abwägungsprotokoll abgewogen.    

Finanzielle Auswirkungen:
Für die Gemeinde Basedow entstehen keine Kosten. Die Finanzierung und Durchführung 
des Bauleitplanverfahrens obliegt Herrn Björn Müller als Vorhabenträger. Zwischen der 
Gemeinde Basedow und dem Vorhabenträger wurde gemäß §§ 11 und 12 BauGB ein 
entsprechender Städtebaulicher –und Durchführungsvertrag abgeschlossen.

Anlagen:
TÖB-Liste
Abwägungstabelle
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GEMEINDE BASEDOW 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 5 „Am Friedensplatz“ in Basedow 

(Einbeziehung von Außenbereichsflächen, nach § 13b BauGB) 

 

 

 
 

 
Abwägung der Stellungnahmen der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher 

Belange zum geänderten Entwurf des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 
 „Am Friedensplatz“ in Basedow 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE BETEILIGTEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE,  
 NACHBARGEMEINDEN   

           DIE BETEILIGUNG ERFOLGTE MIT SCHREIBEN VOM 03.11.2021   

     

Nr. Stellungnahme von 
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 Ja Nein 

  0. Amt für Raumordnung und 
Landesplanung MSE 
Helmut-Just-Str. 4 
17036 Neubrandenburg 
poststelle@afrlms.mv-regierung.de 
julia.slowikow@afrlms.mv-regierung.de 

22.04.2021  x    

1.  Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V 
Graf-York-Str. 6 
19061 Schwerin 
lpbk@polmv.de 

18.11.2021  x    

2.  Staatliches Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt MSE 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg 
poststelle@stalums.mv-regierung.de 

25.11.2021 x  x   

3.  Landkreis Meckl. Seenplatte 
Regionalstandort Waren (Müritz) 
Bauverwaltung/Denkmalpflege 
Zum Amtsbrink  
17192 Waren 
cindy.schulz@lk-seenplatte .de 

23.11.2021 x  x   

4.  Landkreis Meckl. Seenplatte 
Regionalstandort Waren (Müritz) 
Bauamt/Kreisplanung 
Zum Amtsbrink  
17192 Waren 
cindy.schulz@lk-seenplatte .de 

05.01.2022 x  x   

5.  BUND M-V e.V. 
Wismarsche Straße 152 
19053 Schwerin 
bund.mv@bund.net 

29.11.2021 x    x 

 
 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 15.11.2021 bis 29.11.2021 statt.  
Bürger haben sich nicht beteiligt. 

mailto:poststelle@afrlms.mv-regierung.de
mailto:lpbk@polmv.de
mailto:bund.mv@bund.net
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6 betroffene Träger öffentlicher Belange (TöB) wurden mit Schreiben vom 03.11.2021 um 
eine Stellungnahme zum geänderten Entwurf gebeten. 
Laut landesplanerischer Stellungnahme stimmt die Planung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Landesplanung überein. 
6 TöB haben geantwortet, davon haben 
- 2 TöB keine Bedenken gegen die Planung vorgebracht.  
- 3 TöB haben Hinweise oder Anregungen vorgebracht.  
- 1 TöB , der BUND M-V e.V. Wismarsche Straße 152, 19053 Schwerin lehnt die 

geänderte Planung ab. 
 
Berücksichtigt werden die Hinweise des 
1. Landkreises Mecklenburgische Seenplatte Regionalstandort Waren/Müritz  

SG Denkmalpflege vom 23.11.2021zu Forderungen bezüglich örtlicher 
Bauvorschriften zu Einfriedungen.  

Die Forderungen werden berücksichtigt. Die örtlichen Bauvorschriften werden geändert. Von 
der Änderung betroffen ist nur der Vorhabenträger. Im Vorhaben- und Erschließungsplan 
wird die Änderung berücksichtigt. Im Durchführungsvertrag wird die Einhaltung der 
Festsetzungen des Bebauungsplanes auch der örtlichen Bauvorschriften verankert.  
2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE vom 25.11.2021 
Die Hinweise betreffen die Beschränkung des Entzugs von landwirtschaftlicher Nutzfläche 
auf ein notwendiges Maß, die Sicherung der Erreichbarkeit angrenzender 
landwirtschaftlicher Flächen und dem Erhalt von Dränagesystemen  
Die gegebenen Hinweise sind bereits im geänderten Entwurf berücksichtigt.  
3. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Regionalstandort Waren (Müritz 

Bauamt/Kreisplanung vom 05.01.2022 
Die Hinweise sind redaktioneller Art ohne Auswirkungen auf den Bauleitplan. Der Plan und 
die Begründung werden angepasst. 
 
Nicht berücksichtigt wird die Stellungnahme des BUND M-V e.V. Wismarsche Straße 152, 
19053 Schwerin. 
Er lehnt die geänderte Planung auf Grund der Beeinträchtigung des Denkmals 
„Geschmücktes Landgut Basedow“ ab. 
Dieser Ablehnung folgt die Gemeinde Basedow nicht. 
Der Denkmalschutz des Denkmals „Geschmücktes Landgut Basedow“ umfasst den 

gesamten Innenbereich des Ortes und garantiert dadurch den Erhalt der historisch 

gewachsenen dörflichen Struktur und seiner landschaftsplanerischen Besonderheiten.  

Durch das einzelne Planvorhaben wird die Anlage des geschmückten Landgutes mit 

landschaftlichen Freiflächen, die in die bebauten Bereiche hineinragen nicht wesentlich 

beeinträchtigt. 

Das geplante Vorhaben wurde frühzeitig mit den zuständigen Denkmalbehörden mit dem 

Ergebnis abgestimmt, dass das Vorhaben die Ziele und Zwecke des Denkmalschutzes nicht 

beeinträchtigt. 
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Stellungnahme Nr. 0 Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Mecklenburgische Seenplatte 

Abwägung 

  

              

 

Stellungnahme Nr. 1  Amt für Raumordnung und Landesplanung 
Mecklenburgische Seenplatte vom 22.04.2021 
 
 
Landesplanerische Zustimmung 
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Stellungnahme Nr. 1 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der 
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V 

Abwägung 

  

       

 

Stellungnahme Nr. 1 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der 
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V vom 18.11.2021  
 
 
Die Hinweise wurden bereits im Entwurf berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 1  Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der 
Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V 

Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE  Abwägung 
  

             

 

Stellungnahme Nr. 2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE 

vom 25.11.2021 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. 
Der Hinweis wurden bereits im geänderten Entwurf berücksichtigt. 
Die Ausgrenzung des Geltungsbereiches und damit die Fläche, die der Landwirtschaft 
entzogen wird, beschränkt sich auf ein für die Errichtung eines Zweifamilienhauses 
notwendiges Maß. Der Bestimmung der nördlichen Grenze des geplanten 
Baugrundstückes wurde der rückwärtige angrenzende Zaun des Nachbargrundstückes 
zu Grunde gelegt. Somit ist die Tiefe des geplanten Grundstückes ortüblich. 
Der Entzug der landwirtschaftlichen Fläche wird auf einen absolut notwendigen 
Umfang beschränkt. Unter Berücksichtigung der angrenzenden Freiräume wird die 
Versiegelung der Fläche mit der Grundflächenzahl von maximal 0,3 eingeschränkt. 
Diese Größe der Grundflächenzahl darf auch nicht durch Garagen und Stellplätze mit 
ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauGB, die Gebäude sind und 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück 
lediglich unterbaut wird, überschritten werden. 
 
Die hinter dem Plangebiet liegende Wiese wird nicht über das Grundstück erschlossen. 
Die Erreichbarkeit der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist von der Straße 
am Dröbel über eine Stichstraße gesichert. 
 
Zusätzliche landwirtschaftliche Flächen werden durch das Bauvorhaben nicht in 
Anspruch genommen. 
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Stellungnahme Nr. 2  Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt MSE Abwägung 

  

         

 
Der Hinweis auf die Funktionstüchtigkeit eventuell vorhandenen Drainagesysteme ist 
bereits im Plan unter Hinweis Nr. 6 aufgenommen. 
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Stellungnahme Nr. 3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
SB Bauverwaltung / Denkmalpflege 

Abwägung 

  

         

 

Stellungnahme Nr. 3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte SB 
Denkmalpflege vom 23.11.2021 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt. 
 
Um die straßenseitige Einfriedung so lichtdurchlässig wie möglich zu gestalten, sind im 

Bereich ausgehend von straßenseitigen Baugrenze, Baulinie bis zur Straße und entlang 

des Grabens Einfriedungen wie folgt zu gestalten:  

 - Zäune und Pforten aus Metallgitter oder Metallstabzäune 

 - Mauerwerk für Zaunsockel  

Dies wird in der Begründung und im Textteil B des Planes geändert. 
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Stellungnahme Nr. 3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
SB Bauverwaltung / Denkmalpflege 

Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
  

           

 
Stellungnahme Nr. 3 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom 05.01.2022 
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Stellungnahme Nr. 4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
  

              

 
 
Zu 1 erster Absatz: Die Stellungnahme des SB Denkmalpflege wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZU 4.1: 
Der Hinweis wird beachtet. Die Festsetzung Nr. 3 im Textteil B des Planes wird 
folgendermaßen geändert: 
Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen im Wohngebäude wird auf 2 Wohnungen 
festgesetzt. 
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Stellungnahme Nr. 4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
  

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu II 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird berücksichtigt. 
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Stellungnahme Nr. 4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
  

                    

Die Begründung und der Textteil B des Planes werden folgendermaßen geändert. 
 
Um die straßenseitige Einfriedung so lichtdurchlässig wie möglich zu gestalten, sind im 
Bereich ausgehend von straßenseitigen Baugrenze, Baulinie bis zur Straße und entlang 
des Grabens Einfriedungen wie folgt zu gestalten:  
 - Zäune und Pforten aus Metallgitter oder Metallstabzäune 
 - Mauerwerk für Zaunsockel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZU 2. 
 
Zu 6.Absatz: Der Hinweis wird beachtet. Der Hinweis Nr. 3 im Plan wird folgendermaßen 
geändert. 
Die Baufeldfreimachung ist nur außerhalb der Hauptbrutzeit zwischen dem 30. 
September und dem 1. März zulässig. 
 
Zu 3.und 4. Die gegebenen Hinweise betreffen die weiterführenden Planungen. Sie 
werden im Punkt 7 der Begründung wortgleich nachrichtlich übernommen.  
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Stellungnahme Nr. 4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 
  

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 4. Siebter Absatz: Der Hinweis ist als Hinweis Nr. 2 im Plan enthalten. 
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Stellungnahme Nr. 4 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägung 

  

           

 
 
 
 
 
 
 
Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert. 
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Stellungnahme Nr. 5 Bund für Umwelt und Naturschutz M-V e.V. Abwägung 

  

                

 
 
Ablehnende Stellungnahme Nr.5 Bund für Umwelt und Naturschutz M-V e.V. vom 
29.11.2021 
 
 
 
 
 
Dieser Ablehnung folgt die Gemeinde Basedow nicht.  
Die gesamte ablehnende Stellungnahme bezieht sich auf denkmalpflegerische 
Belange. 
 
Der Denkmalschutz des Denkmals „Geschmücktes Landgut Basedow“ umfasst den 
gesamten Innenbereich des Ortes und garantiert dadurch den Erhalt der historisch 
gewachsenen dörflichen Struktur und seiner landschaftsplanerischen Besonderheiten.  
Durch das einzelne Planvorhaben wird die Anlage des geschmückten Landgutes mit 
landschaftlichen Freiflächen, die in die bebauten Bereiche hineinragen nicht 
wesentlich beeinträchtigt. 
Das geplante Vorhaben wurde frühzeitig mit den zuständigen Denkmalbehörden mit 
dem Ergebnis abgestimmt, dass das Vorhaben die Ziele und Zwecke des 
Denkmalschutzes nicht beeinträchtigt. 
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Stellungnahme Nr. 5 Bund für Umwelt und Naturschutz M-V e.V.  
   

            

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme mit Abwägung ist als Anlage beigefügt. 
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Stellungnahme Nr. 5 Bund für Umwelt und Naturschutz M-V e.V. Abwägung 
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Stellungnahme Nr. 20 BUND vom 06.05.2021 
 
 
Der ablehnenden Stellungnahme wird nicht gefolgt. 
Zutreffende Hinweise sind bzw. werden berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
Zu Punkt 1:  Entsprechend der FFH-Vorprüfung (siehe Anlage 1) wurde ermittelt, 

dass mit dem vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 5 „Am Friedensplatz“ keine erheblichen 

Beeinträchtigungen hinsichtlich des Schutzzwecks und der Erhaltungsziele für das 

FFH-Gebiet „Malchiner See und Umgebung“ (DE 2341-302) zu erwarten sind. Das 

Vorhaben ist daher nach § 34 BNatschG zulässig. 

Die Störungen des Schutzgebietes bedingt durch andere Bebauungspläne betreffen 

nicht das Planverfahren.   

Die geplante Wohnnutzung innerhalb des Geltungsbereiches setzt die umgebende 

Nutzung Wohnen /Spielplatz in der Straße am Dröbel/ Spielplatz fort und ergänzt sie. 

Da die geplante Nutzung mit der vorhandenen Wohnnutzung identisch ist, werden 

durch die Planung keine zusätzlichen wesentlichen störenden Lärmimmissionen auf 

das Schutzgebiet einwirken.  

Durch die Planung ist nicht zu erwarten, dass sich auf angrenzenden Weideflächen 
mehr Menschen aufhalten. 
 
Zu Punkt 2: 
Die Planung berücksichtigt den § 1 a Abs. 2 BauGB bezüglich des sparsamen Umgangs  
mit Grund und Boden insofern, dass bei der Planung der Orientierungswert der zu 
versiegelnden Fläche GRZ von 0,4 des § 17 der BauNVO  durch die festgesetzte 
Grundflächenzahl von 0,3 unterschritten. Damit ist die Realisierung der für die 
Bebauung notwendigen Versiegelungen für  Haupt- und Nebengebäude, für  Terrassen 
Stellplätze und Wege gesichert.  
Im Verfahren nach §13 b BauGB sind laut § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a 
Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Eine 
Kompensation der Eingriffe erfolgt somit nicht. 
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Zu Punkt 3:  
 
Die Planfläche ist siedlungsstrukturell integriert und stellt hinsichtlich der gegenwärtigen 
Nutzung eine Grünfläche dar. Die unmittelbare Umgebung des Baugebietes ist 
überwiegend durch Wohnnutzung vorgeprägt. Die verkehrliche Erschließung ist über 
die anliegenden Ortsstraßen gewährleistet.  
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte stellt in 
seiner Stellungnahme vom 22.04.2021 fest, dass mit der geplanten Bebauung eine 
vorhandene Siedlungslücke genutzt werden soll. Somit wird das Vorhaben den 
raumordnerischen Erfordernissen einer flächensparenden Siedlungsentwicklung 
gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS gerecht.  
 
 
 
 

Zu Punkt 4: Der Hinweis wird beachtet.  Der Artenschutzfachbeitrag wird 

entsprechend ergänzt. 

Zum Schutz der Amphibien werden Bauzeitenregelungen (Tageszeitregelungen und 

die Präsenzkontrolle) bestimmt und der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag  zur 

Einhaltung der Bestimmungen verpflichtet. 

.  
 
 
 
 
Zu Punkt 5: Die gesamte Ortslage Basedow wird gemäß der landesweiten Analyse und 
Bewertung der Landschaftspotenziale als sehr hoch bewertet. Bei dem Plangebiet 
handelt es sich um eine Ergänzung der straßenbegleitenden Bebauung in der Straße 
am Dröbel. Das  Landschaftsbild um den Ort Basedow verändert sich durch das 
Bauvorhaben nicht. 
 
Zu Punkt 6: Eine Aufschüttung des Geländes ist nicht geplant. Dies wird auch im 
Durchführungsvertrag verankert. 
 
 
Zu Punkte 7 bis 12:  
Die Planung erfolgt in Abstimmung und im Einvernehmen mit der zuständigen 
Denkmalschutzbehörde. 
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Zu 8: Das Grundstück ist bereits mit einem Nebengebäude bebaut.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 10. Bei dem Planvorhaben handelt es sich um ein rohrgedecktes Haus, dass laut 
Landesbauordnung Abstände von 6 m zu den Grundstückgrenzen einhalten muss. Die 
Baugrenzen werden entsprechend geändert. Das Baufeld wird in Richtung Norden bis 
zur Mitte des Giebels des Nachbargebäudes verschoben 
Somit ermöglicht diese offene Bebauung weiterhin Sichtbeziehungen, wenn auch 
eingeschränkt.  
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Zu Punkt 13: 
Nach Antrag des Vorhabenträgers beschloss die Gemeindevertretung  in der 
öffentlichen Sitzung am 05.11.2019 die Einleitung eines Bauleitplanverfahrens die 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 5 „Am Friedensplatz“ 
nach § 12 BauGB. 
Der Bebauungsplan wird unter Berücksichtigung der denkmalpflegerischen Belange 
aufgestellt. 
 
 
Zu Punkt 14: Der Hinweis wird berücksichtigt. Wie bereits im Punkt 1 der Begründung 
erwähnt, wird der Punkt 7 und der Plan um die nachrichtliche Übernahme des 
Denkmals „Ornamental Farm Basedow“ ergänzt.  
 
 
Zu Punkt 15:  Der Hinweis wird berücksichtigt. Das geplante Gebäude wird neu 
zurückgesetzt zum benachbarten Leibjägerhaus errichtet und lässt dem Baudenkmal 
seine Dominanz aus Richtung Schlossstraße kommend. Der Plan und die Begründung 
werden geändert. 
Nur noch wenige Gebäude in Basedow sind in ihrer ursprünglichen Bauweise erhalten.  
Das ursprünglich mit Rohr gedeckte Leibjägerhaus hat heute eine harte 
Dacheindeckung. Die Fenster weisen andere Gliederungen aus. Es wurde angebaut. 
Der Stall hat ein Dach aus Wellblech. 
Die vorgesehene Gestaltung des Neubaus berücksichtigt die ursprüngliche Bauweise 
des Leibjägerhauses, lässt dem Denkmal jedoch durch eine zurückgesetzte Bauflucht 
seine visuelle Dominanz im Straßenraum.  
Somit wird die alte Handwerkskunst im Ort wieder erlebbar sein und der Ort um ein 
besonderes Gebäude, dass sich in die städtebauliche Struktur einfügt,  reicher.  
Zu Punkt 16:  
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung zeigt die Innenentwicklungspotenziale auf. 
Da es sich um Flächen handelt, die  in privatem Eigentum stehen, ist die  Verfügbarkeit 
der Flächen nicht gegeben. 
 
 
 
Zu Punkt 17: Da das Plangebiet im Außenbereich des Ortes liegt, ist zur Sicherung der 
städtebaulichen Entwicklung und Ordnung ein Bebauungsplanverfahren erforderlich. 
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Zu Punkt 18: Der Flächennutzungsplan wird auf dem Wege der Berichtigung 
angepasst. 
 
 
 
 
Zu Punkt 19:  
Der Antrag des Vorhabenträgers zur Errichtung von zwei Wohnungen  auf seinem 
Grundstück dient der Deckung des  Wohnraumbedarfs der Gemeinde.  
Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte stellt in 
seiner Stellungnahme vom 22.04.2021 fest, dass mit der geplanten Bebauung eine 
vorhandene Siedlungslücke genutzt werden soll. Somit wird das Vorhaben den 
raumordnerischen Erfordernissen einer flächensparenden Siedlungsentwicklung 
gemäß Programmsatz 4.1(2) RREP MS gerecht.  
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